
ANNULLIERUNGSVERSICHERUNG 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen 

 

1 Geltungsbereich 

1.1 Der Versicherungsschutz beginnt am Tag der Ausstellung der Versicherungspolice und endet mit dem 

Antritt der versicherten Reise. Als Reiseantritt gilt das 

Betreten des gebuchten Transportmittels beziehungsweise der Bezug des gebuchten Hotels etc., falls kein 

Transportmittel gebucht wurde. 
 
1.2 Der Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Versicherung innerhalb von 8 Tagen nach Ausstellen der 

definitiven Buchungsbestätigung abgeschlossen wird. 

Als Abschluss gilt die Ausstellung der Versicherungspolice. 
 
1.3 Bei den Jahresversicherungen muss der Erstabschluss vor einem allfälligen Beginn der kostenpflichtigen 

Annullierungsfristen des Reiseunternehmens oder 

gleichzeitig mit der Reisebuchung erfolgen. 
 
2 Versicherungssumme 

Die Versicherungssummen sind in der Übersicht der Versicherungsleistungen ersichtlich. 
 
3 Versicherungsleistungen 

3.1 Annullierungskosten 

Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten Ereignisses den Vertrag mit dem Reiseunternehmen 

annulliert, bezahlt die ELVIA bis zur Höhe der 

vereinbarten Versicherungssumme die vertraglich geschuldeten Annullierungskosten. 
 
3.2 Verspäteter Reiseantritt 

Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten Ereignisses die Reise verspätet antritt, übernimmt die 

ELVIA anstelle der Annullierungskosten (maximal 

bis zur Höhe der Kosten bei einer Annullierung): 

- die zusätzlichen Reisekosten, die im Zusammenhang mit der verspäteten Abreise entstehen. 
 
3.3 Die Auslagen für unverhältnismässige oder mehrmalige Bearbeitungsgebühren sowie für 

Versicherungsprämien werden nicht zurückerstattet. 
 
4 Versicherte Ereignisse 

4.1 Krankheit, Unfall, Tod, Schwangerschaft 

1. Schwere Erkrankung, schwerer Unfall, Schwangerschaftskomplikationen (inkl. Zwillingsschwangerschaften) 

oder infolge Todes, sofern das betreffende Ereignis 

nach dem Zeitpunkt der Buchung eingetreten ist: 

- der versicherten Person 

- einer mitreisenden Person, welche die gleiche Reise gebucht hat und diese annulliert 

- einer der versicherten Person nahe stehende Person, die nicht mitreist 

- des Stellvertreters am Arbeitsplatz, falls die Anwesenheit der versicherten Person unerlässlich ist. 

Haben mehrere Personen die gleiche Reise gebucht, kann diese von maximal 6 Personen annulliert werden. 

2. Bei psychischen Leiden besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn 

- ein Psychiater die Reise- und Arbeitsunfähigkeit belegt und 

- die Arbeitsunfähigkeit durch Beibringen einer Abwesenheitsbestätigung des Arbeitgebers belegt wird. 

3. Bei chronischer Erkrankung besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn die Reise wegen einer ärztlich 

attestierten, unerwarteten, akuten Verschlimmerung 

annulliert werden muss. Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der Reisebuchung der Gesundheitszustand 

stabil und die Person reisefähig war. 

4. Bei Schwangerschaft besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn diese nach der Reisebuchung eingetreten 

ist und das Datum der Rückreise über der 

24. Schwangerschaftswoche liegt oder wenn die Schwangerschaft nach der Reisebuchung eingetreten ist und 

für den Reiseort eine Impfung vorgeschrieben 

wird, die ein Risiko für das ungeborene Kind darstellt. 

 

 

 



 

4.2 Beeinträchtigung des Eigentums am Wohnort 

Wenn das Eigentum der versicherten Person an ihrem ständigen Wohnort infolge Diebstahls, Feuer- oder 

Elementarschadens schwer beeinträchtigt wird und 

deshalb ihre Anwesenheit zu Hause unerlässlich ist. 
 
4.3 Verspätung und Ausfall des Transportmittels auf der Anreise 

Wenn der Antritt der gebuchten Reise infolge von Verspätung oder Ausfall des für die Anreise zum im 

Reisearrangement vorgesehenen Ausgangsort verwendeten 

öffentlichen Transportmittels verunmöglicht wird. 
 
4.4 Ausfall des Fahrzeuges auf der Anreise 

Wenn während der direkten Anreise zum im Reisearrangement vorgesehenen Ausgangsort das verwendete 

Privatfahrzeug oder Taxi durch einen Unfall oder 

eine Panne fahruntüchtig wird. Schlüssel- und Benzinpannen sind nicht versichert. 
 
4.5 Streiks 

Wenn Streiks die Durchführung der Reise verunmöglichen. 
 
4.6 Gefahren an der Reisedestination 

Wenn Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, Naturkatastrophen oder radioaktive Strahlung an der 

Reisedestination das Leben der versicherten Person gefährden 

und von offizieller schweizerischer Stelle (Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten) von 

der Reisedurchführung abgeraten wird. 
 
4.7 Arbeitslosigkeit / unerwarteter Stellenantritt 

Wenn die versicherte Person innerhalb der letzten 30 Tage vor Abreise unvorhergesehen eine Stelle antritt 

respektive ohne eigenes Verschulden eine Kündigung 

des Anstellungsverhältnisses erhält. 
 
4.8 Behördliche Vorladung 

Wenn die versicherte Person unerwartet eine Vorladung als Zeuge oder als Geschworener vor einem Gericht 

erhält. Der Gerichtstermin muss in die Reisezeit 

fallen. 
 
4.9 Diebstahl von Reisepass oder Identitätskarte 

Wenn der versicherten Person unmittelbar vor der Abreise der Reisepass oder die Identitätskarte gestohlen 

wird und dadurch der Reiseantritt nicht möglich ist. 

Hinweis: An verschiedenen Flughäfen befinden sich Notpassbüros. 
 
5 Nicht versicherte Ereignisse (in Ergänzung zu Ziffer I 6: Nicht versicherte Ereignisse) 

5.1 Schlechter Heilungsverlauf 

Wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation oder eines medizinischen Eingriffs im 

Zeitpunkt der Reisebuchung bereits bestanden haben 

und bis zum Reisedatum nicht abgeheilt sind. Wenn die Folgen einer/eines im Zeitpunkt der Reisebuchung 

bereits geplanten, aber erst danach durchgeführten 

Operation/medizinischen Eingriffs bis zum Reisedatum nicht abgeheilt sind. 
 
5.2 Absage durch das Reiseunternehmen 

Wenn das Reiseunternehmen die vertraglichen Leistungen nicht oder nur teilweise erbringen kann, die Reise 

absagt oder aufgrund der konkreten Umstände 

absagen müsste und nach den gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, die nicht erbrachten Leistungen 

zurückzuvergüten. Zu den konkreten Umständen, 

unter welchen die Reise abgesagt werden müsste, zählen u.a. die Empfehlungen des Eidgenössischen 

Departements für Auswärtige Angelegenheiten, nicht in 

das betroffene Gebiet zu reisen. 
 
5.3 Behördliche Anordnungen 

Wenn behördliche Anordnungen die planmässige Durchführung der gebuchten Reise verunmöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Ziffer I 4: Pflichten im Schadenfall) 

Um die Leistungen der ELVIA beanspruchen zu können, muss die anspruchsberechtigte Person bei Eintritt des 

versicherten Ereignisses unverzüglich die gebuchte 

Reise beim Reiseunternehmen oder Vermieter annullieren und danach den Schadenfall der ELVIA schriftlich 

melden. 

A2 Annullierungskosten PLUS 

 

Für die Annullierungskosten PLUS gelten mit Ausnahme der Ziffer II A1 1.1 sämtliche Bestimmungen der 

Versicherungskomponente II  

A1: Annullierung 

Die Definition einer Reise gemäss Ziffer I 7.6 findet keine Anwendung. Ergänzend gelten für die 

Annullierungskosten PLUS folgende Ziffern: 
 
1 Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz beginnt am Tag der Ausstellung der Versicherungspolice und endet mit dem Ende der 

Miete, des Kurses oder des Seminars. 
 
2 Versicherungsleistungen 

2.1 Vorzeitiger Abbruch von Mieten, Kursen und Seminaren 

Bei vorzeitigem Abbruch aufgrund eines versicherten Ereignisses übernimmt die ELVIA die anteilmässige 

Rückerstattung der nicht bezogenen Leistungen (ohne 

Rückreisekosten). Der Abreisetag gilt als benutzter Arrangementtag. 


